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B a u v o r s c h r i f t e n 

zum 

. :Bebauungsplan 11 Mi ttelgewand II tt Markung Op:penweiler. 

, Auf Grund der §§ 7 - 9 des Aufbaugesetzes V o l8;8�1948 (Reg: 
Bl o 1948 S�l27) werden :fü.r das Baugebiet nrni ttelgewand II" in O:p:pen
weiler die fo16enden Bauv or schrif'ten erlassen: 

§ 1.

l) In dem. Eauge biet dürfen - abgesehen von kleineren Nebenge
bäuden- nur Gebäude erstellt werden, welche ausschliesslich zum 
Wohnen bestimmt sind� Die Erstellung von landwirtschaftlichen Ge
bäuden und gewerblichen Betriebsstätten kann zugelassen werden, so� 
weit dieselben mit den Bedürfndssen eines Wohngebiets zu verein
baren sind·�. 

2)�är die Stellung und Firstrichtu.ng der einzä nen Gebäude gel0 

ten die Einzeicrm.ungen im Lageplan vom 18�,Tanu.ar 1954 al::j Richt
linie. 

·� 2.

l)Die liau:ptgebäuda :::ii.nd mit Satteldächern zu versihen 1 deren
Neigung bei 1 - l 1/2-stockigen Bauten nicht unter 48 , bei 2-stok-
kigen Bauten nichtüber 30° betragen s011 0 

2) Dachaufbauten sind nur bei 1 - 11/2-stockigen Bau.t en und nur
dann zulässig, wenn sie die geschlossene Wirkung des Hauptdaches 
nicht beeinträchtigen. Die Aufbauten dürfen nicht; bis· auf den B.a:u.s»� 
grund vorgesetzt werdeh und sollen von den Giebelkanten wenigstens 
2 m Abstand erhalten. Die Gesamtläng? der Dachaufbau·ten. soll nicht 
mehr als ein Drittel der Gebäudelänge betragen, bei einstookigen 
Doppel- od.e:r Reihenhäusern kann eine grössere Länge zugela.ssei 
werden. 

_§ 3.

l)Die Vordergebäude müssen �n den Nebenseiten Grenzabstände
vcn ·venigstens 3 m erhalten. ßie Summe der Abstände der Gebäude von 
den seitlichen Eigentünisgrenzen muß mindestens 6 m betragen� .Bei 
mehreren Gebäuden auf einem Grundstück muß der seitliche.Abstand 
der Gebäude voneinander wenigstens 4 m, die Summe der sei 'C'lichen 
Grenz-u. Gebäudeabstände sovielmal 6 m betragen, als Gebäude auf 
de:rn Grundstück errichtet werden; 

2) Werden die Gebäude mit der Firs trichtung senkrecht zur Strr
ße gestellt, so kann die Baugenehmigungsbehörde eine Erhöhung de� 
.Mindestgrenzabstände bis zu 4 m und der Summe der seitlichen Ab- i

stände biszu 8 m verlangen� . . , . 
3) Nebengebäude biszu 25 qm Grundfläche und 4 m Gesamth6he kc/n:,

nen' als An1Jauten oder als freistehende Gebäude unter Beachtung dbii 
Art� 69 EauO� in einem der seitlichen Grenzabstände·. an der Eige�
tumsgrenze zugelassen ;werden. Ist mit der späteren Errich�·.mg d{:_.� 
artiger Nebengebäude zu recb.nen, so ist ihre voraussichtliche : ,I 
Stellung und Form in den .Bau.gesuchsplänen des Hauptgebä.u.des wenit·,. -
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